
 
Kleine Anfrage 
des Abg. Dr. Spies (SPD) vom 03.12.2009 
betreffend Ausbildung von Zahnarzthelferinnen und 
Zahnarzthelfern in Hessen 
und  
Antwort  
des Ministers für Arbeit, Familie und Gesundheit 
 
 
 
Die Kleine Anfrage beantworte ich im Einvernehmen mit dem Minister für 
Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung wie folgt: 
 
Frage 1. Trifft es zu, dass für eine Vielzahl von Ausbildungsberufen der Stichtag für den 

Beginn der Ausbildung der 1. September eines jeweiligen Jahres oder später ist? 
 
Nach § 11 Abs. 1 Nr. 2 Berufsbildungsgesetz ist der Beginn der Berufsaus-
bildung im Ausbildungsvertrag zu regeln. D.h. grundsätzlich steht es dem 
Ausbildungsbetrieb und dem Auszubildenden frei, sich über den Ausbil-
dungsbeginn zu einigen. In der Regel wird die Berufsausbildung jedoch zum 
nächsten Ersten des Monats nach Abschluss der allgemeinbildenden Schule 
und mit Beginn des Berufsschuljahres (mit Ende der Sommerferien) angetre-
ten. In Hessen ist dies zwischen Anfang August und Ende September. In den 
meisten Fällen ist in Hessen der nächste Erste nach den Sommerferien der 1. 
September. 
 
Eine Vielzahl von Ausbildungsverträgen wird jedoch auch noch bis Ende des 
jeweiligen Kalenderjahres abgeschlossen. Aber auch während des laufenden 
Kalenderjahres werden Ausbildungsverträge z.B. von Ausbildungsplatz-
wechslern, von Spätentschlossenen oder Schulabbrechern abgeschlossen.  
 
Frage 2. Trifft es zu, dass der Stichtag für den Beginn der Ausbildung der Zahnarzthelfe-

rinnen und Helfer bereits der 1. August eines jeweiligen Jahres ist? 
 
Diese Aussage trifft nicht zu. Nach Nummer 3 der Richtlinien über die Aus-
bildung zum/zur Zahnmedizinischen Fachangestellten der Landeszahnärzte-
kammer Hessen (Anlage) ist als regulärer Einstellungstermin ein flexibler 
Zeitraum vom 1. August bis zum 1. September eines Kalenderjahres vorge-
sehen.  
 
Frage 3. Wer ist zuständig für diese Regelung bzw. wer hat sie getroffen? 
 
Die unter Frage 2 genannten Richtlinien wurden am 6. August 2008 durch 
den Vorstand der Landeszahnärztekammer Hessen beschlossen und am 8. 
Dezember 2008 nach § 79 Abs. 1 Berufsbildungsgesetz dem Berufsbildungs-
ausschuss zur Kenntnisnahme übersandt. Dieser hat keine Einwendungen 
erhoben. 
 
Frage 4. Wer hat die Aufsicht über die für die Regelung zuständige Stelle? 
 
Zuständige Stelle für die Durchführung dieser Berufsausbildung ist nach § 
71 Abs. 6 Berufsbildungsgesetz die Landeszahnärztekammer Hessen. Die 
Rechtsaufsicht über die Kammer übt nach § 20 Heilberufsgesetz das Hessi-
sche Ministerium für Arbeit, Familie und Gesundheit aus. 
 
Frage 5. Welche sachlichen Gründe begründen diese Regelung? 
 
Um sowohl den Auszubildenden als auch den ausbildungsberechtigten zahn-
ärztlichen Praxen eine größere Flexibilität einzuräumen, wurde für den Aus-
bildungsbeginn kein fester Stichtag, sondern der 1. August bis 1. September 
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festgelegt. Nach Nummer 3 der vorgenannten Richtlinien können begründete 
Ausnahmen hiervon durch die Landeszahnärztekammer Hessen zugelassen 
werden. 
 
Grundsätzlich ist eine solche Festlegung notwendig, da der Beginn der Aus-
bildungszeit mit dem Beginn eines neuen Berufsschuljahres übereinstimmen 
soll. Dies gewährleistet eine planmäßige Einschulung in die Fachklassen für 
Zahnmedizinische Fachangestellte der Berufsschulen und damit eine ord-
nungsgemäße Ablegung der Abschlussprüfung. 
 
Frage 6. Trifft es zu, dass durch diese Regelung Zahnarzthelferinnen und -helfer, die zu 

einem späteren Zeitpunkt (und dennoch früher als die meisten Auszubildenden) ih-
re Ausbildung beginnen, erst sechs Monate später zur Prüfung antreten können? 

 
Um unnötige Verzögerungen der Berufsausbildung zu vermeiden, bietet die 
Landeszahnärztekammer Hessen bereits heute zwei Abschlussprüfungen pro 
Jahr an. Wenn etwa die Ausbildung ausnahmsweise zum 1. Oktober eines 
Jahres begonnen wurde, findet die schriftliche und mündliche Prüfung drei 
Jahre später zwischen November und spätestens Januar statt. Die Verlänge-
rungszeiten können so auf zwei bis maximal vier Monate begrenzt werden. 
Um die Verlängerungszeiten weiter zu verkürzen, müsste die Landeszahn-
ärztekammer Hessen jeden Monat oder zumindest alle zwei Monate eine 
Abschlussprüfung ansetzen. Dies würde nach Angaben der Kammer zu un-
verhältnismäßig hohen Kosten führen und erscheint ihr auch verwaltungs-
technisch nicht durchführbar. 
 
Frage 7. Hält die Landesregierung eine solche Regelung für angemessen und wie hat sie in 

der Wahrnehmung ihrer Aufsichtsaufgaben dieser Einschätzung Rechnung getra-
gen? 

 
Die Landeszahnärztekammer Hessen hat mit dem in den Richtlinien für die 
Ausbildung zur/zum Zahnmedizinischen Fachangestellten festgelegten Aus-
bildungsbeginn- und Prüfungsmodalitäten einen pragmatischen Mittelweg 
zwischen dem Bedürfnis der Auszubildenden sowie der Ausbilder nach fle-
xiblen Einstellungs- und Prüfungsterminen und der verwaltungstechnischen 
Durchführbarkeit der Abschlussprüfungen festgelegt. Zu einem Tätigwerden 
im Rahmen der Rechtsaufsicht besteht daher kein Anlass. 
 
Wiesbaden, 15. Januar 2010 

Jürgen Banzer 
 
















